
 

    

03. Sitzung 
 

des Sportausschusses der Stadt Bergneustadt 
in der Begegnungsstätte Krawinkel-Saal, Kölner Str. 260 

 
Sitzungstag 

 
02.11.2021 

 
 

 Beginn: 18:00 Uhr 

Anwesend sind: Ende:     18:35 Uhr 

 
Stadtverordnete 
Sebastian Besting 
Stefan Heidtmann 
Detlef Kämmerer 
Antje Kleine 
Wolfgang Lenz 
Sascha Maiworm 
 
Sachkundige Bürger/sachkundige Einwohner 
Melih Durgut 
Nadja Hepner 
 
Stadtsportverband Bergneustadt e. V. 
Eckhard Schäbitz 
 
von der Verwaltung 
StK Bernd Knabe 
StVRin Claudia Adolfs 
VFW Tanja Schumacher 
 
es fehlte entschuldigt 
Heinz Duda s. B. 
 
es fehlten 
Ralf Siepermann Stv. 
Ilona Häck s. B. 
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Tagesordnung 
 

03. Sitzung  
 

des Sportausschusses der Stadt Bergneustadt 
 

am 02.11.2021 
 
 
TOP Beschluss- 

Vorl.-Nr. 
Bezeichnung des Tagesordnungspunktes Seite 

 
 
Öffentliche Sitzung 
 
1.   Haushaltsplan 2022 

hier: Vorberatung im Sportausschuss und Empfehlung an 
den Rat über die in den Zuständigkeitsbereich des Ausschus-
ses fallenden Ansätze 
 

3 

2.   Mitteilungen 
 

4 

3.   Anfragen, Anregungen, Hinweise 
 
 

4 

Nichtöffentliche Sitzung 
 
4.   Mitteilungen 5 

5.   Anfragen, Anregungen, Hinweise 5 
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Die Ausschussvorsitzende Kleine begrüßt die Anwesenden, stellt fest, dass form- und fristge-
recht eingeladen wurde und eröffnet nach Feststellung der Beschlussfähigkeit die 3. Sitzung 
des Sportausschusses der Stadt Bergneustadt. 
Änderung bzw. Ergänzung der Tagesordnung wird nicht beantragt. 
 
 
Öffentliche Sitzung 
1. Haushaltsplan 2022 

hier: Vorberatung im Sportausschuss und Empfehlung an den Rat über die in 
den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses fallenden Ansätze 
 

 StK Knabe stellt den Ausschussmitgliedern die Haushaltsansätze ab Seite 175 ff 
vor, über die der Sportausschuss zu beraten hat. 
 
Für die Verpachtung von Flächen für Werbebanner in der Sporthalle Bursten, Wil-
helm-Bisterfeld-Stadion und dem Sportplatz Pernze würden ab dem Haushaltsjahr 
2022 wieder 5.500 Euro (Seite 178, Zeile 5) eingeplant, also 1/3 Anteil der Stadt 
Bergneustadt an den Einnahmen der Vereine für die Werbung. 
Gem. Beschluss des Stadtrates vom 04.11.2020 seien lediglich für die Jahre 2020 
und 2021 keine Erträge eingeplant gewesen. 
 
Für die Bewirtschaftung des Sportplatzes Othetal würden anteilige Kosten in Höhe 
von 1.500 Euro eingeplant (Seite 178, Zeile 15). 
 
Für die Schulnutzung, sowie den Kinder- und Jugendsport, würden gemäß Vertrag 
vom 17.03.2010 (Rat 24.02.2010, TOP 17) anteilige Kosten in Höhe von 32.700 Eu-
ro für die Bewirtschaftung des Wilhelm-Bisterfeld-Stadions sowie gemäß Vertrag 
vom 19.03.2010 (Rat vom 09.12.2009, TOP 27) anteilige Kosten in Höhe von 
14.000 Euro für die Bewirtschaftung des Sportplatzes Pernze eingeplant. Diese 
seien im Teilergebnisplan auf der Seite 178, Zeile 15 ersichtlich. 
 
Investive Ansätze seien im Bereich Sportanlagen und -förderung nicht veran-
schlagt. 
 
Für die Transferaufwendungen an den Sport- und Förderverein Freibad Bergneu-
stadt würden 230.000 Euro (Seite 184, Zeile15) eingeplant. Diese würden die an-
teilige Tilgung und anteilige Kosten der Bewirtschaftung für die Schulnutzung so-
wie den Kinder- und Jugendsport gem. Vertrag vom 30.09.2010 (Rat vom 
15.09.2010, TOP 12) beinhalten. Die Veranschlagung würde sich an den letzten 
Abrechnungen orientieren. 
 
Die Sportpauschale gem. Gemeindefinanzierungsgesetz in Höhe von 62.634 Euro 
sei im Teilergebnisplan des Schulbereichs (Seite132, Zeile 2) veranschlagt. Die 
Sportpauschale wird zur Finanzierung der in den PPP-Nutzungsentgelten enthal-
tenen Zinsaufwendungen für die Instandsetzungskosten von Schulsportanlagen 
verwendet. 
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Stv. Lenz merkt an, dass die Sportpauschale im jetzigen Bereich zwar wirtschaft-
lich sinnvoll sei, aber nicht dahin gehöre. 
 
StK Knabe entgegnet, dass es aus seiner Sicht notwendig und mit dem im Erlass 
für die Sportpauschale vorgesehenen Verwendungszweck auch gerechtfertigt sei, 
die Sportpauschale im Schulbereich zu belassen, da 5 Mio. von 28 Mio. Euro auf-
genommenes Darlehen im Rahmen der PPP-Verträge auf den Schulsportbereich 
entfallen würden. 
 
Nach Ansicht des beratenden Mitgliedes Schäbitz sei Schulsport eine Pflichtaufga-
be der Stadt. Eine Unterstützung der Vereine wäre dringend nötig. Er spreche ei-
nen Tadel aus, weil ein im Sportausschuss am 02.02.2021, TOP 3, gefasster Be-
schluss, den Rat mit der Prüfung zu beauftragen, ob ein Teil der Sportpauschale ab 
dem Haushaltsjahr 2022 an die Bergneustädter Vereine verteilt werden kann, bis 
heute nicht umgesetzt wurde. 
 
Sodann fasst der Sportausschuss folgenden Beschluss: 
 

 Der Sportausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bergneustadt den Haushaltsplan 
2022, soweit er die Zuständigkeit des Ausschusses betrifft, zu beschließen. 
 

 Abstimmungsergebnis: einstimmig. 
 

  
2. Mitteilungen 

 
 ./. 

 
 

3. Anfragen, Anregungen, Hinweise 
 

 Stv. Lenz regt an, Vereinsvorsitzende der Bergneustädter Vereine einzuladen, da-
mit diese ihren Verein und die Angebote des Vereins vorstellen könnten. 
 
S. B. Hepner erkundigt sich nach der Möglichkeit eines Bolzplatzes im zentrums-
nahen Bereich oder der Nutzung der Schulhöfe und Schulsportanlagen nach 
Schulschluss durch die Jugendlichen. 
 
Stv. Kleine entgegnet, dass dies aus Gründen des Unfallschutzes und Haftpflicht-
schutzes voraussichtlich nicht möglich wäre. 
 
Die Verwaltung sichert die Prüfung bis zur nächsten Sitzung des Sportausschusses 
zu. 
 
 
Die Ausschussvorsitzende schließt um 18:34 Uhr den öffentlichen Teil der Sitzung. 
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